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Kapitel chankterisiert die .vJ.üschen Werkt im Einzdnen", wobei ?""" auch 
eher Unvermuteu. wie die unter Nr. Va (S. 182) aufgeführte Lex Salica fmdet, 
die w<!iß Gott noch nicht allzu sehr durch römisch·rechtliche Beeinflu:;$UJ1g 
aufgef21!en ist (während man z. B. die rein römisch-rechtliche Summa de ordine 
ec.clesiastico vermißt). Das vierte Kapitel ist eine Art Restekiste und tritt daher 
die Überschrift: .Weitere N•chricho:eo" (worunter man sub rubro .Das fcin. 
kische Zcitalter" Isidor von Sevilla und Aldhelm von M2lmesbury abgehandelt 
findet). - Wegen seines Detailreichtum$ und seines Überblickscllarakters, der 
zum N•chschlagen einl>dt, wird man das Buch sehr begrüßen, a.nsonmn 
entzieht es sich einer kurrenten Lektüre, insbesondere Kapird 2 ist rnit der 
Auflistuag der Nachrichteafrequeazen über die einulnen Oper> so trocken wie 
langweilig. Die hier ausgeschütteten N•chrichten über die .Bezeugungen • der 
einzelnen Werke haben erwas Zettelkastenartiges: ein Ei.o.druek, der durch so 
hingeworfene Halbsäae wie .alles zwischen 200 und 530" (S. 104) noch 
verstärkt wird. Im Detail ist - bei der Weite des Themas begreiflich - die 
Literaturbenutzung ua~icbmößig und nicht alles guz richtig; Der Codex Pu. 
lat. 12445 (. wohlaus Fraakteich ") und der Phillippicus 1741 dltieren nicht i.o.s 
.9./lO.Jh." bzw. ins .10.Jh." (so 5.117 AD.m. 142); beides sind gut bekannte 
Hss. Hiakm.r• von Reims, wobei der Phillippicus die ältere, womöglich schon 
Eade der 50er Jahre entstandene dlrn.elli. Kaum zutreffend ist auch die 
Datierung von Cod. Phill. 1735: Wohl wird die Schrift CLA vm, 1059 als .pre­
Caroline minuscule of Burgundian type" bezeichnet, aber deshalb ist die Hs. 
nicht in vorko.rolingischer Zeit eniSWlden und auf .frühes 8. Jh. • (S. 112 
Anm. 110) zu dltieren: Die karolingische Minuskel hat sich in ei.o.em 
geStreckren Prozess durchgesetzt, und schon Rose ha< rnit seiner D•tierung 
• VJn.llX. • Jh. durchaU< dls Richtige gecrolfea (so auch Bischoff, Katalog der 
festländischen Hss. Nr. 418 S. 88; als .Termi.o.us anr.e quem" für die Epitorru! 
monachi ist die H .. deshalb nur begrenzt tauglich). Durch mehrere Register ist 
das Buch gut, aber nicht fehlerfrei erschlossen (von den 4 Registerstellen zu den 
geaaanten PhillippiCU$-Hss. ist nur eine einzige wirklich richtig, und die 
Ang.be .238" zu Cod. Gorha, I 84löst maa. vermutlich richtig mit .12822" auf. 
Im Personenregister hat der Ei.o.trag •... p<>tiaa", wofür schon Mommsen als 
Konjektur "{Ne]potiaaus" vorschlug[ so auch S. 167), ei.o.en gewissen SchlllUtlzel. 
wen und wäre außerdem, wenn schon, denn schon, durch S. 174 zu ergiinun 
usw.). . G. Seh. 

Erwi.o. KUPPEl\, Karolingische Gnfseha.ftsstrukltlren im bayerisch· 
ömrreichischen Raum, MIÖG 111 (2003) S. 1-17, 2 Karten, leitet aus den 
Freisi.o.ger Traditionen des 9. Jh. ab, daß sich Grafschaften durch das Grafentai· 
di.o.g =d den dorthin. verpllichteten Personeaverbaad konstituierten. Inrofern 
hauen sie auch eine räumliche Abgrenzung, doch reichte die Zuständigkeit des 
Grafen für adlige Mitglieder sei.o.es Grafschaftsaufgebots noch weit darüber 
hi.o.aw. R. S. 

~erhard DILCHER, Die stauflsche Renovatio im Spannungsfeld von 
traditiona!em und neuem Denken. Rechtskonzeptionen als Hlndluagshorizoat 


